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§ 62b AMG
 AMG - Arzneimittelgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen kann, ergänzend zu den in § 62 und § 62a genannten

Verordnungen, durch Verordnung nähere Vorschriften für Betriebe erlassen, die menschliches Blut oder

Blutbestandteile, sofern diese zur Transfusion bestimmt sind, verarbeiten, lagern und verteilen.

2. (2)Die Verordnung gemäß Abs. 1 hat im Hinblick auf ein hohes Gesundheitsschutzniveau für Spender und

Empfänger insbesondere die Anforderungen an die personelle Ausstattung sowie die Qualitäts- und

Sicherheitsanforderungen zu regeln.
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